

MUSTERVEREINBARUNG gültig ab 01.01.2026



Klausel im Dienstvertrag



§ X Annahmeverbot von Trinkgeld

Dem Dienstnehmer/ Der Dienstnehmerin (DN) ist es untersagt, Trinkgelder entgegenzunehmen.  

Die Trinkgeldpauschale im Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe iSd § 44 Abs 3 ASVG idF BGBl. I Nr. 77/2025 findet keine Anwendung.







